
 
Tel.  0 54 58 / 93 17 -17 
Fax. 0 54 58 / 93 17 -47 
 

werbegemeinschaft@ 
                    hopsten.de 

 

1. Vorsitzender 
 

Martin Jasper 
Ibbenbürener Str. 1-3 
48496 Hopsten 
 

Tel. 0 54 58 / 93 17 - 0 

2. Vorsitzender 
 

Ralf Reinelt 
Auf der Leuchtenburg 3 
48496 Hopsten 
 

Tel. 0 54 58 / 10 48 

Finanzen 
 

Axel Hildebrandt 
Marktplatz 2 
48496 Hopsten 
 

Tel. 0 54 58 / 17 98 

Schriftführer 
 

Tanja Kreimer 
Kettelerstr. 24 
48496 Hopsten 
 

Tel. 0 54 58 / 933 548 

Bankverbindung: 
 

Volksbank Tecklenburger Land 
BLZ  403 619 06 
Kto.  405 496 200 

Beisitzer:  Vera Konermann, Wolfgang Suhre, Bernd Hagemann 

Werbegemeinschaft von  
Handel, Handwerk und Gewerbe Hopsten e.V. 

 

 

Beitrittserklärung 
 
 

Hiermit trete ich der Werbegemeinschaft von Handel, Handwerk und 
Gewerbe Hopsten e.V. bei. 

 
 
 

Name/Firmierung: …………………………………………………………... 
 
 
Strasse:  …………………………………………………………... 
 
 
Ort:   ……………………………………………..………...… 
 
 
Eintrittsdatum: ...................................   ( immer zum 1. eines Monats ) 
 
 
Mitgliedschaft:  A             B         C           D           E 
  
 
 
 
 

Der Mitgliedsbeitrag soll von meinem Konto bis auf Widerruf 
abgebucht werden. 

 
 
Kreditinstitut:  ……………………………………..…………………… 
 
 
BLZ:   …………………………………………………………... 
 
 
Konto-Nr.:  …………………………………………………………... 
 
 
 
 
 

……………………………        …….…………………………………… 
Ort / Datum    Unterschrift / Stempel 
 

 
 
 

( bitte zurück senden an: 0 54 58 / 93 17 – 47  oder  werbegemeinschaft@hopsten.de ) 
 
 
 
 

 



 
Tel.  0 54 58 / 93 17 -17 
Fax. 0 54 58 / 93 17 -47 
 

werbegemeinschaft@ 
                    hopsten.de 

 
Übersicht Mitgliedsbeiträge 

der Werbegemeinschaft von Handel, Handwerk und Gewerbe 
Hopsten e.V.: 

 
 

A: Aktive Mitgliedschaft  Jahresbeitrag:    95,-- €uro 
 

Ausschliesslich für Mitglieder die in Hopsten ansässig sind.  
 

Das Mitglied ist voll stimmberechtigt und kann im “Hopstener 
Blättken” werben. Sie sind zur Abnahme von Weihnachtslosen und 
zum Arbeitseinsatz beim Weihnachtsmarkt verpflichtet. 

 
  

B: Passive Mitgliedschaft  Jahresbeitrag:    95,-- €uro 
 

Ausschliesslich für Mitglieder die in Hopsten ansässig sind.  
 

Das Mitglied hat keine Stimmberechtigung und kann nicht im 
“Hopstener Blättken” werben. Sie kann keine Weihnachtslose 
erhalten und muss keinen Arbeitseinsatz beim Weihnachtsmarkt 
leisten. 

 
 

C: Sonstige Mitgliedschaft  Jahresbeitrag:   220,-- €uro 
 

Ausschliesslich für Mitglieder die nicht in Hopsten ansässig sind. 
 

Das Mitglied hat keine Stimmberechtigung, keine Möglichkeit zum 
Erhalt von Weihnachtslosen und muss keinen Arbeitseinsatz beim 
Weihnachtsmarkt leisten. Lediglich kann im “Hopstener Blättken” 
geworben werden. 
 

Erste Anzeige  ( ¼ Grösse, s/w ) im Hopstener Blättken kostenlos 
 
 

D: Vereine / Parteien   Jahresbeitrag:   50,-- €uro 
 

Ausschliesslich für Vereine / Parteien 
 

Das Mitglied hat keine Stimmberechtigung, keine Möglichkeit zum 
Erhalt von Weihnachtslosen und muss keinen Arbeitseinsatz beim 
Weihnachtsmarkt leisten. Lediglich kann im “Hopstener Blättken” 
geworben werden. 

 
 

E: Aktive Mitgliedschaft / Kleinunternehmer   Jahresbeitrag:    50,-- €uro 
 

Ausschliesslich für Mitglieder die in Hopsten ansässig sind.  
 

Das Mitglied ist voll stimmberechtigt und kann im “Hopstener 
Blättken” werben. Sie sind zur Abnahme von Weihnachtslosen nicht 
verpflichtet allerdings  zum Arbeitseinsatz beim Weihnachtsmarkt. 

 
 
 

Wer ist Kleinunternehmer  im Sinne §19 Abs. 1 UStG ? 
 
Als Kleinunternehmer gelten Unternehmer, deren Umsatz im vorangegangenen 
Jahr einen Betrag von 17.500 € nicht überstiegen hat und deren Umsatz im 
laufenden Jahr 50.000 € voraussichtlich nicht übersteigen wird. Beide 
Voraussetzungen müssen gegeben sein.  
 
 
 

Hinweis: Bei unterjährigem Eintritt in die WGH wird der Beitrag  
gezwölftelt und anteilig pro Monat angerechnet 

 
 



 
Tel.  0 54 58 / 93 17 -17 
Fax. 0 54 58 / 93 17 -47 
 

werbegemeinschaft@ 
                    hopsten.de 

 
Auszug aus der Vereinsatzung der WGH e.V. 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1. Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische 

Personen werden. 
 

2. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. 
 

3. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 
 

4. Gegen die Ablehnung die keiner Begründung bedarf, steht dem/der 
Bewerber/in die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche 
dann endgültig entscheidet. 

 

Stand:  3. April 2009 

Erfassungsbogen / Kontaktdaten: 
 
 
Name/Firmierung: ………………………………………………………... 
 
Strasse:  ………………………………………………………... 
 
Ort:   ………………….………………………..………...… 
 
Telefon:  ………………….………………………..………...… 
 
Telefax:  ………………….………………………..………...… 
 
eMail:   ………………….………………………..………...… 
 
Homepage:  ………………….………………………..………...… 
 
 

Mitgliedschaft:  A             B         C           D           E 
  
 
 
 

Ansprechpartner: ( wer soll Informationen / Rundschreiben / Einladungen etc. erhalten ) 

 
Name 1: ………………….……………..............………….……...… 
 
eMail:  ………………….……………..............………….……...… 
 
Telefon: ………………….……………..............………….……...… 
 
 
 

Name 2: ………………….……………..............………….……...… 
 
eMail:  ………………….……………..............………….……...… 
 
Telefon: ………………….……………..............………….……...… 
 
 

( bitte zurück senden an: 0 54 58 / 93 17 – 47  oder  werbegemeinschaft@hopsten.de ) 
 
 

Bitte Ihr Firmenlogo für Werbetafeln per eMail senden an: 
werbegemeinschaft@hopsten.de 


